
 

 

 

 

Sich informieren 

Sich bilden 

Sich behaupten 
 

 

CHARTA DER FREIWILLIGENARBEIT 

•  – Frauen ermutigen, ihre Kompetenzen und ihr Handlungsvermögen zu erweitern 

•  als dynamisches Prinzip des Vereins – Jede Einzelne bringt sich mit ihren 

Fähigkeiten und Erfahrungen in den Verein ein, der Verein ist offen für Inputs von Seiten der 

Freiwilligen 

•  – Freiwilligenarbeit unter Frauen fördert über die Geschlechtertrennung hinaus die 

Durchmischung des Alters, der soziokulturellen Herkunft und des Status innerhalb des Vereins 
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• Freiwillige willkommen zu heissen und sie als gleichberechtigte Partnerinnen zu betrachten; 

• eine professionelle Betreuung der Freiwilligen zu gewährleisten; 

• den Rahmen der Zusammenarbeit und die Aufgaben jeder Freiwilligen in der „Vereinbarung der 

Freiwilligenarbeit“ festzulegen; 

• Arbeitszeiten im Voraus mitzuteilen; 

• den Freiwilligen - nach Bedarf und verfügbaren Mitteln - nützliche und notwendige Schulungen zu 

ermöglichen, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können; 

• über eine Haftpflichtversicherung zu verfügen, die während der ehrenamtlichen Tätigkeit 

entstandene Schäden an anderen Personen abdeckt; 

• am Ende oder während der ehrenamtlichen Tätigkeit auf Anfrage eine Bescheinigung auszustellen; 

• alle persönlichen Daten gemäss dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) vertraulich zu 

behandeln und die Daten nicht an Dritte weiterzugeben; 

• die Freiwilligen über das Vereinsleben zu informieren, unter anderem durch den Newsletter. 

 

• sich an die Mission und die Werte von espacefemmes-frauenraum zu halten sowie die Bedingungen 

der Charta der Freiwilligenarbeit und der Vereinbarung der Freiwilligenarbeit zu respektieren; 

• die Tätigkeit, für die sie engagiert wurde, regelmässig, pünktlich und zuverlässig auszuüben; 

• an den für ihre Aufgaben notwendigen Schulungen und Sitzungen teilzunehmen; 

• sich über das Vereinsleben zu informieren, unter anderem durch die Anmeldung zum Newsletter. 

 

 

Die Zusammenarbeit endet auf das in der Vereinbarung der Freiwilligenarbeit festgelegte Datum oder wie 

zwischen den Parteien vereinbart. 

Der Verein ist berechtigt, die Tätigkeit und den Auftrag einer Freiwilligen vorzeitig zu beenden, 

insbesondere wenn Schwierigkeiten auftreten oder die Charta und/oder Vereinbarung der 

Freiwilligenarbeit nicht respektiert werden. 

Auch die Freiwillige kann die Zusammenarbeit vorzeitig beenden, etwa bei Antritt einer beruflichen 

Tätigkeit oder aus persönlichen Gründen. 

Soweit möglich, benachrichtigen beide Parteien einander über ihre Entscheidung mit einer Frist, die den 

reibungslosen Ablauf des Vereins gewährleistet. Härtefälle sind vorbehalten. 

 

Die Freiwilligenarbeit ist eine wesentliche Stütze für espacefemmes-frauenraum. Der Austausch zwischen 

den Freiwilligen und dem Team bereichert das Leben des Vereins. 

Als Freiwillige bei espacefemmes-frauenraum zu arbeiten bedeutet, sich für eine Welt der 

Gleichberechtigung zu engagieren, die Werte des Vereins zu teilen und Teil eines grossen multikulturellen 

Teams zu werden. 

 

Danke! 


